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belangt, fo wirb bet bisherige Nedjtêsufianb belaffen,
wonach bie 3^1 bet ©efdjoffe mit 2Boi)n=, ©<hlaf= unb
2lrbeit§räumen fünf meßt überfieigen barf (3üri<h au§»

na^mSrnetfe fectjë) unb ble ©emeinbe burcß Serorbnung
bte Ansaßl befcßränten !ann.

9. ßonftrultion ber ©ebäube.
$n biefem Abfcbnitt finben fid^ nur roenige wefent»

ließe Neuerungen gegenüber bem geltenben NedEjt. ©in»
mal ift etne lantonale Serorbnung über ble ©rfteHung
unb ben Setrieb non Aufsügen norgefeben. ©te erwetft
fich als ein SebürfnlS bei ber immer häufigeren
menbung be§ AufsugeS in großen Nttet» unb SSBaren»

bäufern. An ber Negel, baß bie Umfaffung§mauern
eineâ ©ebâubeê maffia fein füllen, ifi feftgebalten, ba=

gegen finb bie Aufnahmen jugunfien ber ^»oljbauten
erweitert roorben. SBäbrenb unter bem geltenben ©e»

feß bie ©rfteüung non ©ebäuben in Çoljîonfiruîtion
(©bâlet§, ©cbeunen unb ©cböpfe) nur für Saugebiet
mit länbiicßem ©^araïter unb ber gacßwerfrlegelbau
nur für freifiebenbe ©ebäube obne QBobnräume gefiattet
ifi, fo fotlen lünfiigbin im ©ebiete ber offenen Sauroeife
£wls= unb Niegelfacijroerfbauten pläffig fein, nur bürfen
fie nicht für mebr al§ brei ©efcßoffe mit SBobw, ©djlaf»
unb Arbeitêrâumen eingerichtet werben, unb bleibt ben
©emetnben oorbebalten, weitere fcßüßenbe Seftimmungen
p treffen. @§ wirb fomit ber gacßwerfriegeibau für
2Bobnbauten unter Sorbebalten wieber sugelaffen, eine
Seftimmung, weldbe namentlich ben Sanbgemetnben ihre
Unterteilung unter baê neue Saugefeß erleichtern follte.

10. ©cßlußabfcbnitte.
3n einer Neibe oon weiteren Abfcßmtten îommen

fobann gefunbbeitfpoliseilicbe Seftimmungen unb Sor»
f'cßriften über Nebengebäube unb proDiforifcße Sauten,
über Anbetungen auf beftebenben ©ebäuben unb Unter»
bait berfelben ufw. sur Sebanblung. Au§ biefem Seil
be§ ©efeßeS fei noch folgenbeê f)eroorgef)oben :

SBäbrenb gemäß § 96 be§ geltenben ©efeße§ ber
Sefißer eineê iäftigen ©efcßäftSbetrtebeS nur oerpfXict»tet
werben îann, biejenigen Sorfebrungen su treffen, welche
nach bem jeweiligen ©tanb ber Secßnit geeignet finb,
bie Seläftigung auf ba§ geringfte SJlaß surürfsufüßren,
fo foil ïûnftig tn etwelcher ©rweiterung biefel ©runb»
fa^eâ es ftattbaft fein, bie ©infteUung be§ Se triebet unb
bie ©ntfernung ber Iäftigen Sorrichtungen su befehlen,
wenn eine Sermlnberung ber ©tnwirlüng auf ein er»
iräglicßeä Sftaß nicht möglich ift.

®te prioalrechtlicben ©infpracbegnmbe finb im neuen
©efeß erfchöpfenb aufgeführt. ®a§ Serfaßren bei ber
©tnbojung einer Saubewilligung ift tn ber £>auptfacße
itnoeränbert geblieben. 3Bie fchon früher angebeutet,
foil ba§ Abmtniftratiooerfabren, b. b. ba§ NefurSoer»
fahren gegen baupolizeiliche Sefcßlüffe ber ©emeinbe»
bebörben, in bem ©inne abgefürst werben, baß ber
NefurS unter überfprtngung be§ Sesirfërates bireît an
ben Negierungêrat eingereicht werben fann.

©nblicß foH, wie unter bem geltenben, fo auch unter
bem neuen ©efeß ber 9tegterung§rat bie Sefugnis haben,
oon beftimmten Sorfchriften SluänabmebewiUigungen su
erteilen, wenn bte Anwerbung be§ ©efeßeci im fonfreten
3aüe als ungerechtfertigte fpärte erfdbeinen würbe.

* *
*

3nbem wir mit btefer Überficht fcßließen, möchten
wir bie ©runbricßtung be§ Saugefeßentwurfeä babin
Sufammenfaffen:

1. @r will ben ©emeinben, welihe bem Saugefeß
noch «icht unterfteHt finb, e§ ermöglichen, bie baugefeß»
lieben Seftimmungen nach unb nach, i® uacb ihrem bau»
liefen @ntmic£lung§grab, einsufübren.

2. @r will bie offene Überbauung oon ©runb unb
Soben in freier 2Beife, aber unter Setonung ber Sage
ber ©ebäube sur ©onne begünftigen.

3. @r bringt fpestell ber ©tabt 3ürich bie grunb»
legenben Seftimmungen, auf benen fie eine ©emeinbe»
bauorbnung erlaffen îann, welche ben mobernen ©täbte»
baubeftrebungen entfpricht.

4. @r gibt ben ©emeinben bte Nüttel in bie fpanö,
auf bem ©ebiete ber îommunalen 3Bobnungëfûtforge
mit ©rfolg tätig su fein. G. K.

SelJfttiitige ^ausronfferoerforgunfl.
(©ingefanbt.)

Sßaffer ift ba$ notmenbigfie ©ebraucb§mittel unb ba§
wichtigfte SebenSelement nicht nur be§ Ntenfcben, fonbern
aller Sebewefen überhaupt. Ade Organismen unb bie
3eUen ber ipflansen bauen fich in ber £>auptfacße au§
Äßaffer auf. Siefer Nalurnotwenbigleit folgenb, bat ber
SJlenfcß eS oon Anfang an oerftanben, feine Anfieblungen
in bie Nähe bes 2Baffer§ unb befonberS ber Quellen su
oerlegen.

©inen gortfehritt bebeutete bie SBafferentnabme au§
gegrabenen Srunnen ; e§ fonnten fich an beliebigen Steden
©emetnwefen bilben, welche oorber an ba§ Sorbanben»
fein oon oberirbifch fließenbem SBaffer gebunben waren.

Al§ man bann gelernt hatte, ba§ Sßaffer tn größeren
Stengen aufsufangen unb auf große ©ntfernungen weitersu»
leiten, îonnte fich baê ©täbtewefen frei ausbauen; be»

fanntlich ift bte ©ntwicflung einer großen Anfieblung sum
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belangt, so wird der bisherige Rechtszustand belassen,
wonach die Zahl der Geschosse mit Wohn-, Schlaf- und
Arbeitsräumen fünf nicht übersteigen darf (Zürich aus-
nahmsweise sechs) und die Gemeinde durch Verordnung
die Anzahl beschränken kann.

9. Konstruktion der Gebäude.

In diesem Abschnitt finden sich nur wenige wesent-
liche Neuerungen gegenüber dem geltenden Recht. Ein-
mal ist eine kantonale Verordnung über die Erstellung
und den Betrieb von Aufzügen vorgesehen. Sie erweist
sich als ein Bedürfnis bei der immer häufigeren Ver-
wendung des Aufzuges in großen Miet- und Waren-
Häusern. An der Regel, daß die Umfassungsmauern
eines Gebäudes massiv sein sollen, ist festgehalten, da-

gegen sind die Ausnahmen zugunsten der Holzbauten
erweitert worden. Während unter dem geltenden Ge-
setz die Erstellung von Gebäuden in Holzkonstruktion
(Châlets, Scheunen und Schöpfe) nur für Baugebiet
mit ländlichem Charakter und der Fachwerkriegelbau
nur für freistehende Gebäude ohne Wohnräume gestattet
ist, so sollen künftighin im Gebiete der offenen Bauweise
Holz- und Riegelfachwerkbauten zulässig sein, nur dürfen
sie nicht für mehr als drei Geschosse mit Wohn-, Schlaf-
und Arbeilsräumen eingerichtet werden, und bleibt den
Gemeinden vorbehalten, weitere schützende Bestimmungen
zu treffen. Es wird somit der Fachwerkriegelbau für
Wohnbauten unter Vorbehalten wieder zugelassen, eine
Bestimmung, welche namentlich den Landgemeinden ihre
Unterstellung unter das neue Baugesetz erleichtern sollte.

10. Schlußabschnitte.
In einer Reihe von weiteren Abschnitten kommen

sodann gesundheitspolizeiliche Bestimmungen und Vor-
schriften über Nebengebäude und provisorische Bauten,
über Änderungen auf bestehenden Gebäuden und Unter-
halt derselben usw. zur Behandlung. Aus diesem Teil
des Gesetzes sei noch folgendes hervorgehoben:

Während gemäß Z 96 des geltenden Gesetzes der
Besitzer eines lästigen Geschäftsbetriebes nur verpflichtet
werden kann, diejenigen Vorkehrungen zu treffen, welche
nach dem jeweiligen Stand der Technik geeignet sind,
die Belästigung auf das geringste Maß zurückzuführen,
so soll künftig in etwelcher Erweiterung dieses Grund-
satzes es statthaft sein, die Einstellung des Betriebes und
die Entfernung der lästigen Vorrichtungen zu befehlen,
wenn eine Verminderung der Einwirkung auf ein er-
trägliches Maß nicht möglich ist.

Die privatrechtlichen Einsprachegründe sind im neuen
Gesetz erschöpfend aufgeführt. Das Verfahren bei der
Einholung einer Baubewilligung ist in der Hauptsache
unverändert geblieben. Wie schon früher angedeutet,
soll das Administratioverfahren, d. h. das Rekursver-
fahren gegen baupolizeiliche Beschlüsse der Gemeinde-
behörden, in dem Sinne abgekürzt werden, daß der
Rekurs unter Überspringung des Bezirksrates direkt an
den Regierungsrat eingereicht werden kann.

Endlich soll, wie unter dem geltenden, so auch unter
dem neuen Gesetz der Regierungsrat die Befugnis haben,
von bestimmten Vorschriften Ausnahmebenulligungen zu
erteilen, wenn die Anwendung des Gesetzes im konkreten
Falle als ungerechtfertigte Härte erscheinen würde.

-i- -i- ^

Indem wir mit dieser Übersicht schließen, möchten
wir die Grundrichtung des Baugesetzentwurfes dahin
zusammenfassen:

1. Er will den Gemeinden, welche dem Baugesetz
noch nicht unterstellt sind, es ermöglichen, die baugesetz-
lichen Bestimmungen nach und nach, je nach ihrem bau-
lichen Entwicklungsgrad, einzuführen.

2. Er will die offene llberbauung von Grund und
Boden in freier Weise, aber unter Betonung der Lage
der Gebäude zur Sonne begünstigen.

3. Er bringt speziell der Stadt Zürich die gründ-
legenden Bestimmungen, auf denen sie eine Gemeinde-
bauordnung erlassen kann, welche den modernen Städte-
baubestrebungen entspricht.

4. Er gibt den Gemeinden die Mittel in die Hand,
auf dem Gebiete der kommunalen Wohnungsfürsorge
mit Erfolg tätig zu sein. il. X.

Selbsttätige HmsiWfserversoiWng.
(Eingesandt.)

Wasser ist das notwendigste Gebrauchsmittel und das
wichtigste Lebenselement nicht nur des Menschen, sondern
aller Lebewesen überhaupt. Alle Organismen und die
Zellen der Pflanzen bauen sich in der Hauptsache aus
Wasser auf. Dieser Naturnotwendigkeit folgend, hat der
Mensch es von Anfang an verstanden, seine Ansiedlungen
in die Nähe des Wassers und besonders der Quellen zu
verlegen.

Einen Fortschritt bedeutete die Wasserentnahme aus
gegrabenen Brunnen; es konnten sich an beliebigen Stellen
Gemeinwesen bilden, welche vorher an das Vorhanden-
sein von oberirdisch fließendem Wasser gebunden waren.

Als man dann gelernt hatte, das Wasser in größeren
Mengen aufzufangen und auf große Entfernungen weiterzu-
leiten, konnte sich das Städtewesen frei ausbauen; be-

kanntlich ist die Entwicklung einer großen Ansiedlung zum
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&etl abhängig »on ber SBaffermenge, bie itjr für bie

oerfCljtebenften 3®«cfe pr Verfügung gefteHt werben fann.
SBte fietjt el nun mit ber SBafferoetforgung in h«u=

tiger 3®t? ©ie bleibt, fowett öffentliche Einrichtungen
in grage fommen, aul tecE)riifcf5en unb rDirtfcîjaflIicÈjen
©rünben ftell auf ein beftimmtel ©ebtet begrenzt, fobafj
berjenige, ber el liebt, fich abfettl nom SBege fein fpetm

p errieten, non ben Vorteilen ber SBafferoetforgung
burch bie ©emeinbe aulgefCbloffen ift. ©in Reifer in
ber Slot erwääjft il)® aber in ber eleftrifchen ©nergte,
bie in Überlanbpntralen, f'iäbtifcfjen ©leftrijitätlwerfen ufw.
erzeugt unb meift bil in bie unmittelbare Slähe bewohnter
©egenben geleitet wirb. Slit geringen Soften ïann man
fich 2lnfchlufj an bal eleftrifche Seitunglnet) fcfjaffen unb
fiçh fo bie eleftrifcE)« ©nergte für bie Verrichtung me<ha=
nifcher Arbeit, im oorliegenben galt alfo auch K® bie

görberung oon SBaffer nupar machen.

S-iß- !•
3Bol)nbau§ mit felbfttätiger SBaffertcerforgung

mittelft ^umproerf „Stiiftatt" 4.

Qm Serein mit ber ©leftrijität gibt bie moberne
$e<hnil Stiftet an bie fpanb, bie beftehenben Slänget p
befettigen. ®er 3®ecl biefer Slulführungen foil el baljer
fein, auf bie felbfttätigen fpulwafferoetforgunglanlagen
hinpweifen, mit beren fnlfe ftd) jebermann für (ein
|jaul ober ©runbftüCE gewiffermajfen fein eigenel ïteinel
SBafferwetf fchaffen fann. ©ine folche fiaulmafferoer*
forgunglanlage befteht aul einer ïleinen ßentrifugalpumpe,
bie mit einem ©leftromotor pfammengebaut unb in ent=

fprechenber £>öf)e über bem ©runbwafferfpiegel, meift im
Keller bel mit SBaffer p oerforgenben ©ebäubel aufge=
fient wirb, ©ine berartige Einrichtung ift in gig. 1

abgebilbet. ®ie ^umpe entnimmt bal SBaffer ber ©aug=
leitung, bie in ben Srunnen geführt wirb unb mit einem

gufjoeniit oerfehen ift. $urif) bie ®ruCfleitung htnburcf)
wirb bal SBaffer an bie gapiftellen ber einzelnen ©tagen
oerteilt.

Die .finita 2). Ifanger & Cie. fit <§iiptcf?,
gm'Iinbenftpaße 1(38, als (frciteralwertreter »Ott
il, Zopfig, Segel, gibt att ^nftallationsgefchäfte
lofteitfrei bie nötige Slmoetfung 3UP ^nftallation
ber felbfttätigen ÎDafferwerfevgungs^lnlagen
„Sünftall" fotwobl für ein.plflcbenöe Ifänfen,
ifäufergt'uppen unb ganje (i)rtfcljaftcn.

®ie SBirfunglweife ber „SWftatt" ißumpmetfe ift
folgenbe:

Slit ber Sumpe pfammen wirb ein fogen. ®ruc£=

regier geliefert, ber ben 3®eCf h^t, bie Klimpe auto»
matifdl) in Setrteb p fetjen bejw. wieber anphalten.

&lg. 2.

(Sinbau einer felbfttätigen §au§roafferoeiforgung „Striftaü"
im Keller etnel SBoIwb®>fe§.

®er ©rucfregler wirb birelt neben ber S3umpe aufgefießt
unb oon biefer gefüllt. SBirb an einer ßapffteHe SBaffer
gebraucht, fo läuft bal SBaffer infolge ber im ©rucfregler
herrfctjenben Spannung burch bie ®rucfleitung hinburch
an biefe ©telle. ©abureh finit ber ®ruc! im ®rucftegler,
unb jroar bil auf eine eingeftetlte untere ©renje, bei
weicher bie fßumpe oolltommen felbfttätig anfpringt unb
SBaffer an bie 3apffteüe förbert, beim 2Iufhören ber
SBafferentnahme ben ®ructregler füllt unb fich bann
felbfttätig wieber ftillfetjt. ©I fann alfo eine gewiffe
Slenge SBaffer ber Bettung entnommen werben, ohne
baff bie ^ßumpe fofort anlaufen muf.

Slit einer folgen Slnlage fann fid) ber Sanbbewoßner
btefelbe Sequemlichfett ber SBafferoerforgung fChaffen,
wie fte ber ©täbter mit fetner ©emelnbewafferoerforgung
hat. ©te Sebienung ber ißumpe befcfjränft fiCh lebiglich
auf bal Stachfüßen oon ©chmteröl in bie Sagerftcßen,
ift alfo eine Slrbeit, bie oon jebem ©ienftmäbchen ohne

6S4 M«Aî. îchêSêiz. Vs«Sis.'M»K«s ^MeiftWdlari°" Rr. ?9

Teil abhängig von der Wassermenge, die ihr für die

verschiedensten Zwecke zur Versügung gestellt werden kann.
Wie steht es nun mit der Wasserversorgung in Heu-

tiger Zeit? Sie bleibt, soweit öffentliche Einrichtungen
in Frage kommen, aus technischen und wirtschaftlichen
Gründen stets auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt, sodaß
derjenige, der es liebt, sich abseits vom Wege sein Heim
zu errichten, von den Vorteilen der Wasserversorgung
durch die Gemeinde ausgeschlossen ist. Ein Helfer in
der Not erwächst ihm aber in der elektrischen Energie,
die in llberlandzentralen, städtischen Elektrizitätswerken usw.
erzeugt und meist bis in die unmittelbare Nähe bewohnter
Gegenden geleitet wird. Mit geringen Kosten kann man
sich Anschluß an das elektrische Leitungsnetz schaffen und
sich so die elektrische Energie für die Verrichtung mecha-
nischer Arbeit, im vorliegenden Fall also auch für die

Förderung von Wasser nutzbar machen.

Fig. 1.

Wohnhaus mit selbsttätiger Wasserversorgung
mittelst Pumpwerk „Kristall" 4.

Im Verein mit der Elektrizität gibt die moderne
Technik Mittel an die Hand, die bestehenden Mängel zu
beseitigen. Der Zweck dieser Ausführungen soll es daher
sein, auf die selbsttätigen Hauswasseroersorgungsanlagen
hinzuweisen, mit deren Hilfe sich jedermann für sein

Haus oder Grundstück gewissermaßen sein eigenes kleines
Wasserwerk schaffen kann. Eine solche Hauswasserver-
sorgungsanlage besteht aus einer kleinen Zentrifugalpumpe,
die mit einem Elektromotor zusammengebaut und in ent-
sprechender Höhe über dem Grundwasserspiegel, meist im
Keller des mit Wasser zu versorgenden Gebäudes aufge-
stellt wird. Eine derartige Einrichtung ist in Fig. 1

abgebildet. Die Pumpe entnimmt das Wasser der Saug-
leitung, die in den Brunnen geführt wird und mit einem

Fußoentil versehen ist. Durch die Druckleitung hindurch
wird das Wasser an die Zapfstellen der einzelnen Etagen
verteilt.

Dis Firma H. Wanger k Lie. in Zürich,
Zurlindenstraste H?8, als Generalvertreter von
A. Bsrsig, Tegel, gibt an Installatisnsaeschäfte
kostenfrei die nötige Anweisung zur Installation
der selbsttätigen lvasserverssrgnngs-Anlagen
„Aristall" sowohl für einzelstehende Häuser,
Häusergruppen und ganze Ortschaften.

Die Wirkungsweise der „Kristall"-Pumpwerke ist
folgende:

Mit der Pumpe zusammen wird ein sogen. Druck-
regier geliefert, der den Zweck hat, die Pumpe auto-
malisch in Betrieb zu setzen bezw. wieder anzuhalten.

Fig. 2.

Einbau einer selbsttätigen Hauswasserve>sorgung „Kristall"
im Keller eines Wohnhauses.

Der Druckregler wird direkt neben der Pumpe aufgestellt
und von dieser gefüllt. Wird an einer Zapfstelle Wasser
gebraucht, so läuft das Wasser infolge der im Druckregler
herrschenden Spannung durch die Druckleitung hindurch
an diese Stelle. Dadurch sinkt der Druck im Druckregler,
und zwar bis auf eine eingestellte untere Grenze, bei
welcher die Pumpe vollkommen selbsttätig anspringt und
Wasser an die Zapfstelle fördert, beim Aufhören der
Wasserentnahme den Druckregler füllt und sich dann
selbsttätig wieder stillsetzt. Es kann also eine gewisse
Menge Wasser der Leitung entnommen werden, ohne
daß die Pumpe sofort anlaufen muß.

Mit einer solchen Anlage kann sich der Landbewohner
dieselbe Bequemlichkeit der Wasserversorgung schaffen,
wie sie der Städter mit seiner Gemeindewasserversorgung
hat. Die Bedienung der Pumpe beschränkt sich lediglich
auf das Nachsüllen von Schmieröl in die Lagerstellen,
ist also eine Arbeit, die von jedem Dienstmädchen ohne
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weitere^ aufgeführt werben fann. Sa? ganze Aggregat
nimmt nur einen ganz Meinen (Raum ein unb erforbert
feine befonberen gunbamente, ba bin» unb b^rgebenbe
Seile, meldje ©rfcbütterungen oerurfadjen, iticE)t oorbanben
finb. Ser ©ang ber (Pumpe ift ein abfolut geräufchlofer,
fobafj felbft in Räumen, bie bireft über ober neben bem

3luffieKung§raum liegen, non bem Arbeiten ber (Pumpe
ni<f)t# ju bören ifi. Éud) ber Strafibebarf ift einwerft
gering, betragen bodb bie Stoffen für 1 m® geförbertef
SB äff er je nacb ben örtlichen (Berbältniffen unb nach
bem ißreiS, ben man für bie S!ilomatt=©tunbe ber elef»

trif'd&en Straft ju ja!)(en bat, nur eiroa 4—5 ©t§.
gig. 1 jteigt bie Slnorbnung einer „Strifiall"=(Pumpe

für bie SBafferoerforoung einer (BiHa unb läfjt erfennen,
wie ftcb eine foldje (Pumpenanlage in einfacher SBeife
in bie umgebenbe Situation einfügt.

gür befonbere gäüe, in meldten ber ©rnnbmaffer»
fptegel fi<b tief unter ber Oberfläche bef ©runbftüdef

gtg. 3.

.gauStBaffer^reifelpumpe „Striftatt" SEt)p 4 Nh 10
in normaler 3tnoibnung mit ©teftromotor getappelt.

befinbet, nermenbet bie genannte girma |j. SBanger & ©te.
fogen. i)au§roaffer»9Rammut=(pumpen, ©pftem Sforfig,
melcbe mittels fomprimierter Suft arbeiten. SRit benfelben
fann entmeber ein im oberften ©fod bes fmufef ange*
bradâtes $o<breferooir gefpeift, ober and) im Steller an»
georbneter SBafferfeffel gefüllt werben, pon wo au? bann
bie SBafferoerteilung burd) ein (Rohrnetz mittels Srud»
luft erfolgt.

3*r friitftiititg irr nrrmattenten Wtt$fteiiuni
für ks irfiRtr SMliieittrir in 3iriH.

(©ingefanbt.)
Sil? gelabener ©aft nahm id) am 6. ©ejember an

einer einfachen ©röffnungSfeier einer eigenartigen 9tu?»

ftellung teil. @§ war bte? bie ©röffnung ber perma»
nenten 9Iu?fieHung am Unteren SRublefteg 2, Sü^dl),
oeranftaltet oom (Berbanb fdhœeijerifdfer ©d)reinermetfier
unb SRöbelfabrifanten. Ste Slusfieüung beftebt in bem
porberen (Räume au? einer großen Hinzabi SRafcbinen,
bie in ©djretnereten, SBagnereien, Sred)?Ieteien unb ©äge»
reier. (Bermenbung finben. (Beim ©intritt in ba? Sofal
fallen jebem an biefen SRaf«f)tnen rot geftrid^ene Seile
auf, unb biefe Seile, ©ebutporridjtungen für Unfalloer»
bütung, bilben ben 6et Slusftettimg.
©in jeber, ber frfjon in Der (Rabe foieb arbeitenber SRa»

fdbinen gefianben unb beten Hlrbeit?rceife oerfolgt bat,
weifj, bafj biefe SRafcbinen nidjt ganj ungefährlich finb
infolge ber großen ©efcbwtnbigfeit ber ba? |>oIz bear»
beitenben Seile, wie SReffer, grafen ?c, Sie bauplfäcb»

licbfien Unfälle finb: (Berftümmelungen ber ginger, be»

Ziel)unp?metfe |>änbe, ja fogar ber Érme. Hind) fd)were
Störperoerbbangen fommen oielfadb nor. ©? bat wohl
fdiott mancher bei ber Oegrüjjung eine? ©cbretner? ober
HBagnet? beim Srüden ber £>anb mit ©cbrecfen empfunben,
bafj berfelbe nicbt mebr im (Befitze aller feiner ginger
ifi. ©djon feit gabren bat man oerfucbt, (8orrid)tungen
an biefen SRafcbinen anzubringen, um biefe (Berfiümme»
langen unb (Berietzungen p oerbüten. Hlber fgfiematifcb
oorgegangen in ber Énmenbung biefer ©icberbeit?oor=
ricbtungen ift man bis beute nicbt. Sie bis jetzt fcbon
beftebenbeu ©icberbeif?oorticbtungen würben entweber
au? UnadstfanMeit ober weit biefelben nicbt ganz gwecf»
entfpredjenb waren unb an ber Hlrbeit p btnbern fdjtenen,
leiber nid^t angewenbet. ©ie würben bann meifien? erft
beachtet unb an ben SRafcbinen angebracht, wenn burdb
©cbaben beren Stotwenbigfett ermtefen mar. Ser 33er»

banb Schweiber, ©cbreinermeifier unb SRöbel»
fabrifanten bejroedt, burdb (Borfübrung biefer ©df)uti»
oorricbtungen an gebrauchsfertigen SRafcbinen beren Bmed»
mäftigfeü unb ©infacbbeit In ber HInroenbung oor Éugen

p führen. @? würben biefelben bei ber ©röffnung burd)
fadanannifd) gebilbete Ingenieure ben gelabenen ©äften
in anfcbaultdjer SBeife erEtärt. geber ber Slnmefenben
bat ben ©inbrud mitgenommen, baff b^t ber SSerbanb

®roBartige§ geleiftet unb babnbred)enb oorgegeangen ift.
©§ roerben jäbrli^ gro^e ©ummen al§ Unfaüprämtcn

bepblt unb oerfolgt bie luöfieünng nid^i nur ben gtrnd,
p zeigen, wie (Bertebungen unb Unfäüe zu oerbüten unb
auézufdjliefjra finb burcb Erbringen biefer ©cbuboonidj»
tungen, als auch auf bie fßramien für ben SReifter rebu»
Zierenb einzumkfen. ©te foü ben SSefiimmnngen bes in
Straft tretenben Unfadgefebeê ben SBeg weifen, baff man
bie Unfaüprämie, ba eine öebeutenbe ©efabrenoerringe»
rung ißtob gegriffen, auch tatfad)licb ernitbrtgen fann.'

Safe bie Sluëftellung in biefer (Beziehung roirfttcbeâ
gntereffe enoedt bat, fab man ben zahlreich erfcbtenenen
©äften an, oon benen nur folgenbe Herren genannt fetn
foüen :

(Bertreter ber ©tbgen. Unfalloerft^erung?anfialt: £>err
©cberrer, ©tänberat, ©t. ©allen; |>r. 91. Szaut, Sireltor,
Suzetn; |>r. (Rob. sen., Suzern.

(Bertreter ber Unf »Ufaffe ©dbweizer. ©cffrelnermeifter,
Suzern: |>r. Sam. ©ped, Suzern;

(Bertreter beê ©ta'otrateë ßürid) : jöt. ©tabtrat Oberft
©djneebeti, ßürid); f>r. gimlet, ©tabtbaumetfier, ßüticb;

©cbgen. gabriftnfpeftoren: ^r. Sr. Sßegmann,
SRoüis; Çr. SRatUarb, Saufanne; ^>r. (Reber, ©dbaffbaufen;

(Bertreter ber internationalen gentralftelle für 9luë»

fiellungéwefen: £>r. (8oo§»gegber, ßüricb;
gerner bie SRügli'ber bes Seitenben 2luSfdfjuffeS unb

be§ 3e«^aIöarfianbeS be§ ©dbmetzer. ©cbreinermeifter»
(Betbanbes, fowte mehrere Ingenieure, (Bertreter ber greffe
unb oerfcbiebener Serufsoerbänbe.

Stefe Herren haben auch burdjweg§ unoerboblen ben

(Beranftaltern ber Slusfttllung nolle Slnerfennung gezoüt.
(Rad) ben gemadjten Hingaben ift bie 9luéftedung oon

ca. 40 9lu«fteHern befc^idt unb fteben in erfter Stnte bie

girmen SRüHer & ®o., Srugg, unb ^)oljfdt)eiter & Çegi,
Rurich 3. SRan mu| nicht nur bie nieten SRobeKe, bte

biefe girmen auëgefteHt haben, ermähnen, fonbern ganz
befonber§ bie Stonftrufiionen jeber einzelnen SDRafcEjine,

unb in weld) raffinierter dBeife ber ©rbauer betfelben
bie ©rfabrung ber Secbnif auêgenûbt unb in feinen Ston»

ftruftionen prafiijcb oerwenbet bat. Sie SRafcbinen finb
gefällig alj ©tnzelmajcbinen, wie auch als fombinierte
SRafcbinen gebaut, gür bte finnret^e Hlnbrtngung ber
befprocbenen ©djuboonicbtungen unb beren fein auSge»

badete ©infacbbeit oetbienen biefe girmen ooüe 9lner=>

fennung. jju bebauern ifi nur, bafj ficb nicbt aucb nod)
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weiteres ausgeführt werden kann. Das ganze Aggregat
nimmt nur einen ganz kleinen Raum ein und erfordert
keine besonderen Fundamente, da hin- und hergehende
Teile, welche Erschütterungen verursachen, nicht vorhanden
sind. Der Gang der Pumpe ist ein absolut geräuschloser,
sodaß selbst in Räumen, die direkt über oder neben dem

Aufstellungsraum liegen, von dem Arbeiten der Pumpe
nichts zu hören ist. Auch der Kraflbedars ist äußerst
gering, betragen doch die Kosten für 1 gefördertes
Wasser je nach den örtlichen Verhältnissen und nach
dem Preis, den man für die Kilowatt-Stunde der elek-

irischen Kraft zu zahlen hat, nur etwa 4—5 Cts.
Fig. 1 zeigt die Anordnung einer „Kristall"-Pumpe

für die Wasserversorgung einer Villa und läßt erkennen,
wie sich eine solche Pumpenanlage in einfachster Weise
in die umgebende Situation einfügt.

Für besondere Fälle, in welchen der Grundwasser-
spiegel sich tief unter der Oberfläche des Grundstückes

F,g> 3.

Hauswasser-Kreiselpumpe „Kristall" Typ 4 10
in normaler Anordnung mit Elektromotor gekuppelt.

befindet, verwendet die genannte Firma H. Wanger à Ci?,
sogen. Hauswasser-Mammut-Pumpen, System Borsig,
welche mittels komprimierter Lust arbeiten. Mit denselben
kann entweder ein im obersten Stock des Hauses ange-
brachtes Hochreservoir gespeist, oder auch im Keller an-
geordneter Wasserkessel gefüllt werden, von wo aus dann
die Wasserverteilung durch ein Rohrnetz mittels Druck-
luft erfolgt.

Zur WWW der mm»«» MsleilW
siir das gesamte MW«rde is Zürich.

(Eingesandt.)
Als geladener Gast nahm ich am 6. Dezember an

einer einfachen Eröffnungsfeier einer eigenartigen Aus-
stellung teil. Es war dies die Eröffnung der perma-
nenten Ausstellung am Unteren Mühlesteg 2, Zürich,
veranstaltet vom Verband schweizerischer Schreinermeifter
und Möbelfabrikanten. Die Ausstellung besteht in dem
vorderen Raume aus einer großen Anzahl Maschinen,
die in Schreinereien, Wagnereien, Drechslereien und Säge-
reien Verwendung finden. Beim Eintritt in das Lokal
fallen jedem an diesen Maschinen rot gestrichene Teile
auf, und diese Teile, Schutzvorrichtungen für Unfalloer-
hütung. bilden den Hauptzweck der Ausstellung.
Ein jeder, der schon in der Nähe solch arbeitender Ma-
schinen gestanden und deren Arbeitsweise verfolgt hat,
weiß, daß diese Maschinen nicht ganz ungefährlich sind
infolge der großen Geschwindigkeit der das Holz bear-
bettenden Teile, wie Messer, Fräsen zc, Die Hauptfach-

lichsten Unfälle sind: Verstümmelungen der Finger, be-

ziehungsweise Hände, ja sogar der Arme. Auch schwere
Körperverletzungen kommen vielfach vor. Es hat wohl
schon i»an cher bei der Begrüßung eines Schreiners oder
Wagners beim Drücken der Hand mit Schrecken empfunden,
daß derselbe nicht mehr im Besitze aller seiner Finger
ist. Schon seit Jahren hat man versucht, Vorrichtungen
an diesen Maschinen anzubringen, um diese Verstümme-
langen und Verletzungen zu verhüten. Ader systematisch

vorgegangen in der Anwendung dieser Sicherheitsvor-
richtungen ist man bis heute nicht. Die bis jetzt schon
bestehenden Sicherheitsvorrichtungen wurden entweder
aus Unachtsamkeit oder weil dieselben nicht ganz zweck-
entsprechend waren und an der Arbeit zu hindern schienen,
leider nicht angewendet. Sie wurden dann meistens erst
beachtet und an den Maschinen angebracht, wenn durch
Schaden deren Notwendigkeit erwiesen war. Der Ver-
band Schweizer. Schreinermeister und Möbel-
fabrikanten bezweckt, durch Vorführung dieser Schutz-
Vorrichtungen an gebrauchsfertigen Maschinen deren Zweck-
Mäßigkeit und Einfachheit in der Anwendung vor Augen
zu führen. Es wurden dieselben bei der Eröffnung durch
fachmännisch gebildete Ingenieure den geladenen Gästen
in anschaulicher Weise erklärt. Jeder der Anwesenden
hat den Eindruck mitgenommen, daß hier der Verband
Großartiges geleistet und bahnbrechend vorgegeangen ist.

Es werden jährlich große Summen als Unfallprämien
bezahlt und verfolgt die Ausstellung nicht, nur den Zweck,
zu zeigen, wie Verletzungen und Unfälle zu verhüten und
auszuschließen sind durch Anbringen dieser Schutzvorrich-
jungen, als auch auf die Prämien für den Meister redu-
zierend einzuwirken. Sie soll den Bestimmungen des in
Kraft tretenden Unfallgesetzes den Weg weisen, daß man
die Unfallprämie, da eine bedeutende Gefahrenverringe-
rung Platz gegriffen, auch tatsächlich erniedrigen kann.

Daß die Ausstellung in dieser Begebung wirkliches
Interesse erweckt hat, sah man den zahlreich erschienenen
Gästen an, von denen nur folgende Herren genannt sein
sollen:

Vertreter der Eidgen, Unfallverücherungsanstalt: Herr
Scherrer, Ständerat, St. Gallen; Hr. A. Tzaut, Direktor,
Luzern; Hr. Rob. Zemp, son., Luzern.

Vertreter der Uns Masse Schweizer. Schreinermeister,
Luzern: Hr. Dam. Speck, Luzern;

Vertreter des Stadtrates Zürich: Hr. Stadtrat Oberst
Schneebeli, Zürich; Hr. Fißler, Stadlbaumeister, Zürich;

E>.dgm, Fabrikinspektoren: Hr. Dr. H. Wegmann,
Mollis; Hr. Maillard, Lausanne; Hr. Reber, Schaffhausen;

Vertreter der internationalen Zentralstelle für Aus-
stell ungêwesen: Hr. Boos-Jegher, Zürich;

Ferner die Mi gli-der des Leitenden Ausschusses und
des Zentralvorstandes des Schweizer. Schreinermeister-
Verbandes, sowie mehrere Ingenieure, Vertreter der Presse
und verschiedener Berufsverbände.

Diese Herren haben auch durchwegs unverhohlen den

Veranstaltern der Aussttllung volle Anerkennung gezollt.
Nach den gemachten Angaben ist die Ausstellung von

ca. 40 Ausstellern beschickt und stehen in erster Linie die

Firmen Müller à Co., Brugg, und Holzscheiter à Hegi,
Zürich 3. Man muß nicht nur die vielen Modelle, die
diese Firmen ausgestellt haben, erwähnen, sondern ganz
besonders die Konstrukiionen jeder einzelnen Maschine,
und in welch raffinierter Weise der Erbauer derselben
die Erfahrung der Technik ausgenützt und in seinen Kon-
struktionen praktisch verwendet hat. Die Maschinen sind
gefällig als Einzelmajchinen, wie auch als kombinierte
Maschinen gebaut. Für die sinnreiche Anbringung der
besprochenen Schutzvorrichtungen und deren fein ausge-
dachte Einfachheit verdienen diese Firmen volle Aner-
kennung. Zu bedauern ist nur, daß sich nicht auch noch
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